
 

 

 

Erste Änderungsordnung zur Prüfungsordnung  

für das Fach Sozialwissenschaften zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen innerhalb 

des Studiums für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  

vom 14.02.2012  

vom  

17. Juni 2021 

 

 

Aufgrund von § 1 Absatz 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität innerhalb des Studiums für das das Lehramt an Haupt-, 

Real- und Gesamtschulen vom 06.06.2011 (AB Uni 11/2011, S. 791 ff.), zuletzt geändert durch 

die Siebte Änderungsordnung vom 02. Februar 2018 (AB Uni 04/2018, S. 205 ff.), hat die 

Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

 

In der "Prüfungsordnung für das Fach Sozialwissenschaften zur Rahmenordnung für die 

Bachelorprüfungen innerhalb des Studiums für das Lehramt an Haupt-, Real- und 

Gesamtschulen an der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 14.02.2012“ (AB Uni 2012/1, S. 

708 ff.), werden die Modulbeschreibungen für die Module „Fachdidaktik Sozialwissenschaften“, 

„Ökonomische Grundlagen für das Lehramt“ und „Grundlagen betriebswirtschaftlichen 

Handelns“ wie folgt geändert: 
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Modultitel deutsch:  Fachdidaktik Sozialwissenschaften 

Modultitel englisch: Social Sciences Didactics 

Studiengang: Bachelor HRSGe 

Teilstudiengang: Sozialwissenschaften 
 

1 Modulnummer:  BH-D2 Status:  [X]  Pflichtmodul  [ ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[ ] jedes Sem. 

[ ] jedes WS 

[X] jedes SS 
Dauer: 

[X] 1 Sem. 
[ ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
6 

LP: 
6 

Workload (h): 
180 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst-

studium (h) 

1. S 
Lehr-Lernprozesse und 

Methoden 
[X] P [ ] WP 6 

30 h 

(2 SWS) 
150 h 

 

4 

Lehrinhalte: 

Fachdidaktische Unterrichtsmodelle für den politisch/ökonomisch bildenden Fachunterricht 

unter Berücksichtigung unterschiedlicher Schulformbezüge; Forschungsergebnisse 

fachdidaktischer, empirischer Lehr- und Lernforschung; Ansätze interkultureller Pädagogik und 

reflexiver Koedukation; Grundlagen der Lernpsychologie und der pädagogischen Psychologie 

aus fachdidaktischer Perspektive; Unterrichtsmethoden und didaktische Prinzipien. 
  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Standardbereich: Medien, Methoden/Lehr- und Lernformen 

Die Studierenden verfügen über ein fachunterrichtsspezifisches und allgemeinpädagogisches 

Methoden-repertoire, unter Einbezug von Erkenntnissen reflexiver Koedukation sowie 

interkultureller Pädagogik und können dieses situationsgerecht (Persönlichkeit, Gruppengröße, 

Lernziele, thematische Sachstruktur usw.) anwenden. 

Die Studierenden können Medien in ihrer Eignung als Lehrmaterial zur Vermittlung von 

Kompetenzen beurteilen und situationsgerecht nach den Lernvoraussetzungen von 

Schülerinnen und Schülern auswählen und anwenden. Dies beinhaltet auch Kenntnisse über 

Verlage, ihre Produkte und deren Herstellungsprozesse. Aufbau und Ziele von Schulbüchern 

können analysiert werden. 

Die Studierenden kennen Kriterien für die Erstellung von Unterrichtsmaterialien und können sie 

selbst erstellen. Die Studierenden können Lernprozesse multimethodisch initiieren und 

begleiten, dies betrifft insbesondere den kompetenten Einbezug von digitalen Medien und e-

learning Instrumenten. 
    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Die Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe des Lehrangebotes mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten gewählt werden: eine stärker ökonomisch, politikwissenschaftlich oder 

soziologisch orientierte Akzentsetzung. 
   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[X] Modulabschlussprüfung (MAP)    [ ] Modulprüfung (MP)    [ ]  Modulteilprüfungen (MTP) 
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8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  

Umfang 

Gewichtung für die 

Modulnote in % 

Didaktisch-methodisches Projekt: z.B. Literaturbericht; 

Unterrichtsplanung; Schulprojektplanung; Erprobung einer 

Methode; Erstellen von Materialien und Medien; 

Projektplanung außer-schulisches Lernen o.ä. und 

Präsentation im Seminar nach Vorgabe der/des Lehrenden 

15-20 

Seiten 
100% 

  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

--  
  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 

abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Fachnote: 

9 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Abschluss des Moduls „Einführung in die Fachdidaktik der Sozialwissenschaften“ 
  

13 
Anwesenheit: 

-- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

-- 
   

15 

Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Andrea Szukala 

FB 04 – Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

FB 06 – Erziehungswissenschaft und 

Sozialwissenschaften 
   

16 
Sonstiges: 

-- 
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Modultitel deutsch:  Ökonomische Grundlagen für das Lehramt 

Modultitel englisch: Economic Basics for Prospective Teachers 

Studiengang: Bachelor HRSGe 

Teilstudiengang: Sozialwissenschaften 
 

1 Modulnummer:  BH-W1 Status:  [X]  Pflichtmodul  [ ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[ ] jedes Sem. 

[ ] jedes WS 

[X] jedes SS 
Dauer: 

[X] 1 Sem. 
[ ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
4 

LP: 
9 

Workload (h): 
270 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst-

studium (h) 

1. V 
Grundlagen der 

Volkswirtschaftslehre 
[X] P [ ] WP 6 

60 h  

(4 SWS) 
120 h 

2. Ü 
Übung zu Grundlagen der 

Volkswirtschaftslehre 
[X] P [ ] WP 3 

30 h  

(2 SWS) 
60 h 

 

4 

Lehrinhalte: 

Die Veranstaltung vermittelt die theoretischen Grundlagen der Volkswirtschaftslehre. Die 

Konzepte knapper Ressourcen und Produktionsfaktoren auf der Angebotsseite und die 

Bedürfnisbefriedigung der Wirtschaftssubjekte auf der Nachfrageseite führen zur Erläuterung 

von Märkten als Wirtschaftssysteme und ihrer Organisationsfunktion in der Volkswirtschaft. Die 

Geldtheorie steht dabei ebenso im Fokus wie die Steuerung der Wirtschaft. Im letzten Teil 

werden Grundlagen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung behandelt. 
  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die in diesem Modul vermittelten Grundkenntnisse sind fundamentaler Bestandteil zum 

Verstehen volkswirtschaftlicher Zusammenhänge und bilden die Basis für weitere Lehrmodule. 

Die Studierenden können die theoretischen und methodischen Grundlagen der Mikro- und 

Makroökonomik verstehen und anwenden und können Auskunft über Globalisierungsprozesse 

geben sowie unterschiedliche Volkswirtschaften miteinander vergleichen. Sie erlernen 

grundlegende wirtschaftswissenschaftliche Theorien und können die Funktionsweisen und 

Probleme der sozialen Marktwirtschaft als Wirtschaftssystem erläutern. Nach erfolgreichem 

Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, Wirtschafts- und finanzpolitische 

Entscheidungen nachzuvollziehen und wettbewerbsregulierende Maßnahmen richtig 

einzuschätzen. Zudem lernen sie die Funktionsweise des Haushaltes innerhalb des 

Wirtschaftskreislaufes. 
    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

-- 
   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[X] Modulabschlussprüfung (MAP)    [ ] Modulprüfung (MP)    [ ]  Modulteilprüfungen (MTP) 
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8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  

Umfang 

Gewichtung für die 

Modulnote in % 

Modulabschlussprüfung (schriftliche Klausur) 90 Min. 100 % 
  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

--  
  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 

abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Fachnote: 

14 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

-- 
  

13 
Anwesenheit: 

Die Anwesenheit wird empfohlen, um den Lernfortschritt zu verbessern. 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

-- 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Christian Müller FB 04 - Wirtschaftswissenschaften 
   

16 
Sonstiges: 

-- 
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Modultitel deutsch:  Grundlagen betriebswirtschaftlichen Handelns 

Modultitel englisch: Fundamentals of Business Economics and Accounting 

Studiengang: Bachelor HRSGe 

Teilstudiengang: Sozialwissenschaften 
 

1 Modulnummer:  BH-W2 Status:  [X]  Pflichtmodul  [ ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[X] jedes Sem. 

[ ] jedes WS 

[ ] jedes SS 
Dauer: 

[ ] 1 Sem. 
[X] 2 Sem. 

Fachsem.: 
3 und 4 

LP: 
9 

Workload (h): 
270 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst-

studium (h) 

1. 
V Einführung in die 

Betriebswirtschaftslehre 
[X] P   [ ] WP 3 

30 h  

(2 SWS) 

60 h 

2. 
Ü Übung zur Einführung in die 

Betriebswirtschaftslehre 
[X] P   [ ] WP 1,5 

15 h  

(1 SWS) 

30 h 

3. 
V Betriebliches 

Rechnungswesen 
[X] P   [ ] WP 3 

30 h  

(2 SWS) 

60 h 

4. 
Ü Übung zum Betrieblichen 

Rechnungswesen 
[X] P   [ ] WP 1,5 

15 h  

(1 SWS) 

30 h 

 

4 

Lehrinhalte: 

Dieses Modul bietet einen ersten Überblick über unternehmerische Grundlagen und 

betriebliche Funktionen wie Beschaffung, Produktion, Marketing, Personal, Organisation, 

Finanzierung und Controlling sowie über die grundlegenden Begriffe und Techniken des 

betrieblichen Rechnungswesens. Die „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ behandelt in 

Vorlesung und Tutorium ihre wichtigsten Gegenstände und Methoden, insbesondere aus einer 

(institutionen)ökonomischen Perspektive, während die Vorlesung „Betriebliches Rechnungs-

wesen“ über die Aufgaben des internen und externen Rechnungswesens informiert und neben 

den Grundlagen der ordnungsgemäßen Buchführung insbesondere die betriebliche Kosten- und 

Leistungsrechnung fokussiert. 
  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die in diesem Modul vermittelten Kenntnisse sind grundlegend für das Verstehen 

betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge und bilden die Basis für weitere Lehrmodule. Die 

Studierenden verstehen, warum es Unternehmen gibt und wie diese aufgebaut sind. Sie können 

eine begründete Wahl treffen, mit welchen betrieblichen Funktionen sie sich weiter 

beschäftigen möchten, um gegebenenfalls später entsprechend tätig zu sein. Sie begreifen 

außerdem den Zweck des betrieblichen Rechnungswesens und dessen wichtigste Kompo-

nenten. Sie lernen, einfache Buchungen selbst durchzuführen, das Wesentliche einer Bilanz zu 

lesen und mit den wichtigsten Kennzahlen von internem und externem Rechnungswesen zu 

arbeiten. 
    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

-- 
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7 
Leistungsüberprüfung: 

[ ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [ ] Modulprüfung (MP)    [X]  Modulteilprüfungen (MTP) 
  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  

Umfang 

Gewichtung für die 

Modulnote in % 

Modulteilprüfung Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 

(Klausur) zu 1. 

90 Min. 50 % 

Modulteilprüfung Betriebliches Rechnungswesen (Klausur) zu 

3. 

90 Min. 50% 

  

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

--  
  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 

abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Fachnote: 

14 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

-- 
  

13 
Anwesenheit: 

Die Anwesenheit wird empfohlen, um den Lernfortschritt zu verbessern 
  

14 

Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Bachelor Politik und Wirtschaft / Bachelor Wirtschaft und Recht / Zwei-Fach-Bachelor 

Ökonomik, Profil Sozialwissenschaften/ BA BK Wirtschaftslehre/Politik 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Alexander Dilger FB 04 - Wirtschaftswissenschaften 
   

16 
Sonstiges: 

Das Modul kann jedes Semester begonnen werden, die Veranstaltungen finden jährlich statt. 
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Artikel II 

1. Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft.  

 

2. Sie gilt für alle Studierenden, die im Fach Sozialwissenschaften für die Bachelorprüfungen 

innerhalb des Studiums für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der 

Westfälischen-Wilhelms Universität eingeschrieben sind und nach der Prüfungsordnung für das 

Fach Sozialwissenschaften zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen innerhalb des 

Studiums für das Lehramt an Haupt-, Real-und Gesamtschulen an der Westfälischen Wilhelms-

Universität vom 14.02.2012 studieren, soweit sie mit den geänderten Modulen vor dem 

Wintersemester 2021/22 noch nicht begonnen haben. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats Erziehungswissenschaft und 

Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 19.05.2021. Die vorstehende Ordnung wird hiermit 

verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach 

Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 

sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 

beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 

Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 

 

Münster, den 17. Juni 2021 Der Rektor 

 

Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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